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GEMEINDE:       SCHNÜRPFLINGEN  

 

 
KREIS:  ALB-DONAU-KREIS 
 
 

 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

 

„Bihlafinger Weg – 1. Änderung“ 

 

Entwurf:  07.11.2018 

Stand:  07.11.2018 

 

Begründung gemäß § 9 Absatz 8 BauGB 

 

1. Erfordernis zur Planaufstellung 

1.1 Städtebauliche Begründung und Art der Planung 

 
 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Bihlafinger Weg“ im Jahre 2009 wurden umfangrei-

che Gespräche mit den angrenzenden Grundstückseigentümern geführt. Der Eigentümer des 

Flst. 1045 veräußerte ein Teil seines Grundstücks an die Gemeinde. Der bebaute Teil des 

Grundstücks und eine Restfläche wurden zurückbehalten. Die Restfläche wollte der Anlieger als 

private Grünfläche weiterhin nutzen. Diesem Wunsch ist die Gemeinde Schnürpflingen damals 

nachgekommen und hat die Fläche im Bebauungsplan als private Grünfläche ausgewiesen. 

Zwischenzeitlich haben sich die familiären Verhältnisse verändert und der Anlieger wünscht eine 

Bebauung seines Restgrundstückes. Diesem Anliegen möchte die Gemeinde Schnürpflingen 

auch entsprechen. Hierfür wird eine Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachen Verfahren 

gemäß § 13 a BauGB – Bebauungspläne der Innenentwicklung -  notwendig. Die Bebauungs-

planänderung erstreckt sich vorhabensbezogen auf den nördlichen Teil des Flst. 1045. 
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1.2 Ziele und Zwecke der Planung 

 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für eine bedarfsorientierte 

Wohnbebauung auf der nördlichen Teilfläche des Flurstücks Nr. 1045 geschaffen werden. Dies 

entspricht der ursprünglichen Rahmenplanung aus dem Jahr 2011 und dem Aufstellungsbe-

schluss „Am Bihlafinger Weg“ aus dem Jahre 2002.  

Es ist geplant, ca. 550 m² private Grünfläche in einen Bauplatz für eine Wohnbebauung mit Ein-

zel- bzw. Doppelhaus umzuwandeln. 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

2.1 Beschreibung des Geltungsbereiches 

 
Das Plangebiet liegt am westlichen Rand von Schnürpflingen. Im Westen und Norden wird das 

Plangebiet durch die bereits umgesetzten Bebauungen der Bebauungspläne „Bihlafinger Weg  

I+II“ begrenzt. Im Osten und Süden grenzt die gewachsene Dorfstruktur als Mischgebiet an, die 

unmittelbar angrenzenden Flurstücke sind mit Wohnhäusern bebaut.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 550 m². 

 

2.2 Topographie 

 
Das Plangebiet ist nahezu eben. Das Gelände fällt von Südwesten 541,50 m ü. NN 

nach Nordosten 541,00 m ü. NN ab.  
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3. Einordnung in die übergeordnete Planung 

 

Das Plangebiet entwickelt sich aus dem aktuellen genehmigten Flächennutzungsplan des 

Nachbarschaftsverband Ulm/Neu-Ulm. Es ist deckungsgleich als Wohnbaufläche im Flächen- 

nutzungsplan dargestellt. 
 

Ausschnitt Flächennutzungsplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bestehende Rechtsverhältnisse 

 

Das Plangebiet befindet sich bislang im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

„Bihlafinger Weg I“ aus dem Jahr 2011.  

 

Das Flurstück ist unbebaut und befindet sich im Privateigentum.  
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5. Bestand innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches 

 

Das Plangebiet wird derzeit als private Grünfläche bewirtschaftet.  

 

Luftbild des Plangebietes: 
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6. Erschließung und Versorgung 

 

Das Plangebiet wird verkehrstechnisch über die bereits für die Baugebiete „Bihlafinger Weg I – 

III“ realisierte Erschließungsstraße (Turmstraße) an die  K 7365 (Ammerstetter Straße) an das 

überörtliche Straßennetz angeschlossen. Die Erschließungsstraße ist als Mischfläche mit einer 

Breite von 7,50 m ausgeführt.  

Nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz BW soll Niederschlagswasser von Grundstücken, die 

erstmals bebaut werden, durch Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Ge-

wässer beseitigt werden, sofern dies mit einem vertretbaren Aufwand und schadlos möglich ist. 

Im Bereich des Plangebietes steht kein Vorfluter zur Einleitung des Niederschlagswassers zur 

Verfügung. Die anstehenden Böden machen eine Versickerung des Niederschlagswassers nur 

sehr eingeschränkt möglich.  

Für das gesamte Baugebiet wurde ein Regenrückhalte- und Versickerungsbecken am nördli-

chen Rand im Tiefpunkt des Plangebietes an der Ammerstetter Straße gebaut. Über einen ge-

drosselten Abfluss wird das Niederschlagswasser in eine parallel zum bestehenden Kanal im 

Baugebiet „Aischbach“ verlaufende Drainageleitung abgeleitet. Das anfallende Schmutzwasser 

wird getrennt gesammelt und in den Mischwasserkanal im Holunderweg eingeleitet. Das Nieder-

schlagswasser der Dach-, Hof- und Straßenflächen wird über einen separaten Regenwasserka-

nal getrennt gesammelt und in die Versickerungsfläche eingeleitet. Für das Plangebiet müssen 

noch Hausanschlussleitungen für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation hergestellt wer-

den.  

 

Innerhalb des Plangebietes ist damit zu rechnen, dass bei der Herstellung von Baugruben 

Schichtenwasser angetroffen werden kann. Es wird empfohlen die Kellergeschosse entspre-

chend dicht auszuführen (z.B. weiße Wanne, Fugenbleche etc.). Drainagen zur Entwässerung 

der Baugrube können nicht im Freispiegel in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Ein 

Anschluss der Drainagen an den Schmutzwasserkanal ist nicht zulässig. Es wird darauf hin-

gewiesen, dass eventuell festgestellte Fehlanschlüsse nachträglich zu korrigieren sind. Es wird 

empfohlen, die Drainagen in einem separaten Kontrollschacht zu sammeln und über eine ent-

sprechende Hebeeinrichtungen (z.B. über Schwimmer gesteuerte Druckpumpe) dem Regen-

wasserkanal zuzuführen.  

 

Die Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung wird mit entsprechend dimensionierten Leitun-

gen durch das öffentliche Wasserversorgungsnetz in der Erschließungsstraße gewährleistet. 

Das Plangebiet befindet sich am höchsten Punkt von Schnürpflingen. Vor Ort wurde ein Was-

serdruck von ca. 2,6 - 3,3 bar am nächstgelegenen Hydrantenschacht festgestellt.  
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Die Versorgung des Baugrundstückes mit Erdgas, Strom und Telekommunikationstechnik kann 

über  die bestehende Netze der Versorgungsträger erfolgen. Entsprechende Hausanschlüsse 

sind noch herzustellen.  
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7. Begründung der Planung 

 

7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 

Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes stellt die konsequente Fortsetzung der 

rechtskräftigen Bebauungspläne „Bihlafinger Weg I - III“ dar.   

Die Festsetzungen entsprechen den Bebauungsplänen „Bihlafinger Weg I – III. Entsprechend 

abweichend zum 1. Bauabschnitt und in Anlehnung an den 2. Bauabschnitt wurden Ausnahmen 

gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stö-

rende Gewerbebetriebe, Anlagen für die Verwaltung) zugelassen. Dies entspricht auch dem 

Bedarf in dörflichen Strukturen. 

 

7.2 Stellplätze  
 
Durch die Lage des Plangebietes im ländlichen Raum wird ein erheblicher Pendelverkehr zu 

erwarten sein. Eine ausreichende öffentliche Nahverkehrsanbindung kann nicht gewährleistet 

werden. Der Anteil des individuellen Personenverkehres wird dadurch zwangsläufig höher sein. 

Eine Erweiterung der Stellplatzverpflichtung, abweichend von der LBO auf 2,0 Stellplätze pro 

Wohngebäude und 1,0 Stellplätze je weiterer Wohnung, wird als notwendig angesehen. 

 

7.3 Beschränkung der Anzahl der Wohnungen 

 

Um eine möglichst homogene Wohnbebauung insbesondere für junge Familien zu gewährleis-

ten, wurde die Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude beschränkt.  
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8. Umweltschutz und Umweltverträglichkeit, Artenschutz 

 

Gemäß § 13 a BauGB wird in dem vorliegenden Verfahren auf eine Umweltprüfung verzichtet.  

 

Artenschutz: 

Durch die flächenmäßig geringfügige Überplanung der Grünfläche und die allseitig direkt an-

grenzende Umgebungsbebauung an das Plangebietes keine nennenswerten Eingriffe in den 

Lebensraum der Feldlerche oder anderer bedrohter Tierarten zu erwarten. Zudem war in den 

vorangegangenen Untersuchungen für das Verfahren „Bihalfinger Weg III“ keine Betroffenheit 

von streng geschützten Tierarten festgestellt worden.  

 

 

9. Nachteile auf Dritte durch die Planverwirklichung 

 

Nennenswerte Nachteile auf Dritte durch die Planverwirklichung sind nicht zu erwarten.  

 

Aufgestellt: 

Ulm, den  07.11.2018     Schnürpflingen, den 07.11.2018 

  

 

 

WASSERMÜLLER ULM GMBH    Bürgermeisteramt Schnürpflingen 

INGENIEURBÜRO      Knoll, Bürgermeister  


